
Gefährliche Gegenstände                    

I. Folgende Gegenstände dürfen nicht mit an Bord der Schiffe gebracht 
bzw. nicht dort benutzt werden: 

1. Waffen
Gäste, die mit Waffen und/oder Munition reisen, müssen sich im Vorhinein mit dem 
Color Line Servicecenter zur Anmeldung und Genehmigung in Verbindung setzen. 
Verboten sind die unter 1a. und 1b. genannten Gegenstände.

1a. Verbotene Schusswaffen 
Es ist verboten, Untenstehendes zu erwerben, zu besitzen oder bei sich zu führen:

 Schusswaffen, die normalerweise als Kriegswaffen benutzt werden, 
 Automatische Schusswaffen, oder 
 Schusswaffen getarnt als ein anderer Gegenstand

Unter den Begriff Schusswaffe fallen 
 Waffen, die mit Hilfe von Schwarzpulver oder einer anderen Treibladung, oder 

einer mechanische Einrichtung Kugeln, Schrot oder andere Projektile 
abschießen können, 

 Waffen oder Apparate zum Abfeuern von Sprengladungen, Gas, Signalfeuer, 
Raketen etc. (hierunter auch Flammenwerfer). 

 Imitationen von Waffen u.Ä., die relativ leicht umgebaut werden können und 
somit scharfe Munition abfeuern könnten.

Eine Waffe wird jedoch nicht als eine solche angesehen, wenn sie unwiderruflich 
unbrauchbar gemacht worden ist. Das gleiche gilt für Waffen die aus Gründen der 
Konstruktion oder des Alters nicht mehr als Schusswaffe gebraucht werden 
können, und auch nicht wieder zu funktionsfähigen Waffen umgebaut werden 
können. 

Munition
Unter den Begriff Munition fallen: 
 Patronen bestehend aus Projektil, Hülse, Treibladung und Zünd-/Feuermittel 
 Projektile jeglicher Art, die zum Abfeuern o.g. Schusswaffen bestimmt sind
 Hülsen, wenn diese mit einer Ladung oder Zünd-/Feuermittel gefüllt sind
 Handgranaten, Bomben, Raketen, Minen u.Ä.
 Licht-, Brand-, Gift- und Tränengasboxen
 Gift-/Tränengas, das für die o.g. Schusswaffen oder Munition vorgesehen ist



1b. Verbote gegen weitere Waffen oder ähnliche Gegenstände 
Es ist verboten 

 Elektroschockwaffen 
 Reizgas und andere Selbstverteidigungsmittel mit vergleichbarer Wirkung
 Springmesser
 Batangamesser
 Stilette
 Kampfhandschuhe
 Batongs
 Karatestäbe
 Wurfsterne
 Blasrohre zum Verschießen von Pfeilen oder anderen Gegenständen
 Steinschleudern 
 andere vergleichbare, besonders gefährliche Gegenstände, die unter dem 

Sammelbegriff Gewaltprodukte gerechnet werden können, 
zu erwerben, besitzen oder bei sich zu führen.

2. Elektrische Geräte
Abgesehen von den Standardgeräten in den Kabinen ist es nicht erlaubt elektrische 
Geräte (z.B. Wasserkocher, Bügeleisen) in den Kabinen oder an Bord zu benutzen.

3. Präventive Brandschutzregeln
Weder Feuer noch Flamme, einschl. Kerzen, erlaubt

II. Für folgende Gegenstände gelten Sonderbestimmungen: 

Gasbehälter
Aus sicherheitstechnischen Gründen ist es erforderlich, dass der Hauptschalter für 
die Gaszufuhr bei Wohnmobilen, Campinganhängern usw. vor dem An-Bord-fahren 
und während der Überfahrt GESCHLOSSEN ist. Der Zugang zum Gasbehälter muss 
zu jeder Zeit unverschlossen und zugänglich sein, sodass dieser im Brandfall schnell 
entfernt werden kann. Bitte markieren Sie die Tür oder das Ventil des Gasbehälters, 
um zu bestätigen, dass dieser verschlossen ist.

Sauerstoff
Für den privaten medizinischen Gebrauch ist das Mitbringen von Sauerstoffflaschen 
bis max. 200 bar erlaubt. Die Ventile müssen geschlossen sein, wenn die Flasche 
nicht benutzt wird. Die Flasche muss gesichert sein, damit sie nicht umkippen kann. 
Die Anzahl der Flaschen sollte auf ein Minimum beschränkt werden. Flaschen, die 
nicht in Gebrauch sind, müssen eine Schutzkappe über den Ventilen haben. 
Rauchen und offenes Feuer in der Nähe der Flaschen ist verboten. Gäste, die 
Sauerstoff benötigen, müssen ihre eigene Ausrüstung mitbringen, da an Bord nur 
begrenzte Versorgung  möglich ist. 

Behälter für Injektionsspritzen
Gästen, die aus gesundheitlichen Gründen (Insulin etc.) Injektionsspritzen benötigen, 
stellen wir gern geeignete Behälter zur Entsorgung zur Verfügung. Bitte wenden Sie 
sich an die Rezeption an Bord. Herzlichen Dank für Ihre Rücksichtnahme.


